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Norman Wirth: BaFin geht zu weit

Das Kammergericht Berlin entschied mit dem rechtskräftigen Urteil vom 25.09.2018 - Az. (4) 161 Ss 28/18

(35/18), dass Bitcoins nicht als Finanzinstrument oder Rechnungseinheit im Sinne des Kreditwesengesetzes

(KWG), anzusehen sind. Mit dieser Entscheidung wird der Finanzaufsicht BaFin generell die Zuständigkeit

über Krypto-Assets abgesprochen.

Doch dieser Interpretation widerspricht das Gericht. Mit ihrer

Behauptung in dem Merkblatt „überspannt die Bundesanstalt

den ihr zugewiesenen Aufgabenbereich“. Der Handel mit

Bitcoins unterfalle im konkreten Fall des Handels über eine

Handelsplattform nicht der Erlaubnispflicht des § 32 KWG und

ist daher auch nicht nach § 54 KWG strafbar.

Die Aussagen des Gerichts in dem Urteil insbesondere in

Richtung der BaFin sind drastisch:

Der BaFin wird in dem Urteil bescheinigt, dass es

„nicht Aufgabe der Bundesbehörden ist, rechtsgestaltend

(insbesondere) in Strafgesetze einzugreifen.“

Wohlgemerkt „insbesondere“. Auch auf anderen Gebieten

ist es insofern nicht Aufgabe der BaFin, sondern des

Gesetzgebers, rechtsgestaltend zu agieren. Das Gericht

weist ausdrücklich auf die allgemeinen rechtsstaatlichen

Grundsätze hin, dass der Gesetzgeber im Bereich der

Grundrechtsausübung alle wesentlichen Entscheidungen

selbst treffen und Rechtsvorschriften sehr genau selbst

fassen muss.
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